
Ergänzungen und Korrekturen

Jahreswechselseminar 
Sage HR Suite 2023/24

Stand: 23.11.2023

Welche Seite im Skript von den Änderungen betroffen sind, sehen Sie oben rechts.



Am 30.08.2023 billigte die Bundesregierung den Entwurf des sog. 
Wachstumschancengesetzes. Folgender Zeitplan ist bis zur Verkündung vorgesehen:

• 13. Oktober 2023: Erste Lesung im Bundestag

• 17. November 2023: Verabschiedung im Bundestag (mit 2. und 3. Lesung)

• 24. November 2023: Zustimmung im Bundesrat (ursprünglich geplant: 15.12.2023)

• Offen: Verkündung des Gesetzes

1. Änderungen im Steuerrecht

1.1 Wachstumschancengesetz: Zeitplan

Korrektur S. 10 



• Veröffentlichter PAP vom 03.11.2023 ist für die Lohnsteuerberechnung anzuwenden 
→ Version 2024.1.0

• Neuer PAP für Ende Januar 2024 angekündigt (Änderungen aus dem 
Wachstumschancengesetz)

• Voraussichtlich rückwirkend ab Januar 2024 anzuwenden

• Auslieferung voraussichtlich Februar 2024

1. Änderungen im Steuerrecht

1.1.8 Wachstumschancengesetz: Geänderter Programmablaufplan zur Berechnung der 
Lohnsteuer

Ergänzung S. 13



Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge werden nur mit einem Viertel der üblichen 1 %-
Regelung besteuert, wenn der Firmenwagen auch für private Zwecke genutzt werden kann. 
Geviertelt wird dabei die jeweilige Bemessungsgrundlage.

• Gilt sowohl bei Anwendung der 1 %-Methode als auch bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode.

• Bisherige Bedingung: Bruttolistenpreis nicht mehr als 60.000 €.

• Änderung: Der zulässige Bruttolistenpreis wird auf 70.000 € angehoben und gilt für Fahrzeuge, 
die nach dem 31.12.2023 angeschafft werden.

1. Änderungen im Steuerrecht

1.1.4 Wachstumschancengesetz: 1 %-Regelung für e-Fahrzeuge

Korrektur S. 13



Beispiel:

Firmenfahrzeug (vollelektrisch) wird dem Arbeitnehmer auch für Privatfahrten zur Nutzung 
überlassen (Dienstwagen). Die Anschaffungskosten betragen 68.240 € Bruttolistenpreis. Das 
Fahrzeug wird im Januar 2024 angeschafft. 

Wie berechnet sich der monatliche geldwerte Vorteil des Arbeitnehmers?

1. Änderungen im Steuerrecht

1.1.4 Wachstumschancengesetz: 1 %-Regelung für e-Fahrzeuge

Unterlage S. 14 Korrektur S. 14



Lösung:

Ab 2024 sind Dienstwagen unter 70.000 € begünstigt und können die „Viertel-Regelung“ nutzen 
(Begünstigung bei der 1 %-Methode):

Anschaffungskosten   68.240 €
davon 1/4 (0,25 %)     17.060 €    § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG
abgerundet auf 100 €   17.000 €    R 8.1. Abs. 9 S. 6 LStR

davon 1 %         170 €      (monatlich als geldwerter Vorteil zu versteuern)

  

1. Änderungen im Steuerrecht

1.1.4 Wachstumschancengesetz: 1 %-Regelung für e-Fahrzeuge

Korrektur S. 14



Ab 2024 gelten folgende Verpflegungsmehraufwendungen im Inland

1. Änderungen im Steuerrecht

Abwesenheitsdauer 2023 2024

An- und Abreisetag bei mehrtägiger Reise 14 € 16 €

Tage mit Abwesenheit von 8 bis 24 Stunden 14 € 16 €

Tage mit Abwesenheit von 24 Stunden 28 € 32 €

1.1.5 Wachstumschancengesetz: Verpflegungsmehraufwendungen

Korrektur S. 14



Wesentliche Änderungen durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz ab 2024

• Der Freibetrag von 1.440 € wird auf 2.000 € angehoben - auch durch Gehaltsumwandlung 
zulässig.

• Die Grenzen der begünstigten Unternehmen werden verdoppelt.

• Pflichtversteuerung nach 20 Jahren (bisher 12 Jahre).

• Pauschalbesteuerungsmöglichkeit (25 %) durch Arbeitgeber wird geschaffen.

1. Änderungen im Steuerrecht

1.2 Zukunftsfinanzierungsgesetz

Korrektur S. 19



Übersicht zu den Betriebsdaten

• Prüfung der Vollständigkeit der hinterlegten Betriebsdaten

2. Sozialversicherung und Meldewesen

2.1 DEÜV-Meldungen

Ergänzung S.  32



Übersicht zu den Betriebsdaten

• Erweiterung ab Version 2024.1.0 um Rechtsform, Unternehmensnummer, Dienstleister

2. Sozialversicherung und Meldewesen

2.1 DEÜV-Meldungen

Ergänzung S.  32



Beitragssätze zur Sozialversicherung

2. Sozialversicherung und Meldewesen

2023 2024

Krankenversicherung 14,6 % 14,6 %

Durchschnittlicher Zusatzbeitrag 1,6 % 1,7 % ?

Pflegeversicherung 3,05 %/ 3,4% 3,4 %

Zuschlag für Kinderlose 0,35 %/ 0,6% 0,6 %

Abschlag für Kinder unter 25 0,25%

Rentenversicherung 18,6 % 18,6 %

Arbeitslosenversicherung 2,6 % 2,6 %

Insolvenzgeldumlage 0,06 % 0,06 %

2.5 Rechengrößen 2024

Korrektur S. 47



Ausblick 2024.1.0 Abwesenheiten Plus

• Sammeländerung für mehrere Arbeitnehmer für Abwesenheiten (z. B. Betriebsurlaub) und Zuordnung einer  
Urlaubstabelle

        

• Abweichende Konfiguration von Abwesenheitsgründen je Arbeitnehmer (Lohnarten) 

3. Neuerungen in Ihrer Sage HR Suite

3.6 Abwesenheiten Plus

Ergänzung S.  74



Hinweis für Abwesenheiten im Desktop

        

3. Neuerungen in Ihrer Sage HR Suite
3.6 Abwesenheiten Plus: Hinweis für Abwesenheiten im Desktop 

Ergänzung S.  74

                                

• Das Modul Sage HR Abwesenheiten steht ab 1.4.2024 nicht mehr zur Verfügung und wird durch Abwesenheiten 
Plus ersetzt 

• Funktionen, wie der Import von Abwesenheiten aus Fremdsystemen sowie Auswertungen finden Sie im Modul 
Personalabrechnung

Alt                                                                                                      Neu



Hinweis für Abwesenheiten im Desktop

        

3. Neuerungen in Ihrer Sage HR Suite
3.6 Abwesenheiten Plus: Hinweis für Abwesenheiten im Portal 

Ergänzung S.  74

                           

• Der übergreifende Kalender im Mitarbeiterportal ersetzt ab 1.4.2024 den alten Urlaubsprozess im 
Bereich Fehlzeiten.

Alt                                                                                                  Neu



ABC GmbH Bad Lauchstädt



ABC GmbH Bad Lauchstädt
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ABC GmbH Bad Lauchstädt

eLMID® Finanzbuchhaltung



ABC GmbH Bad Lauchstädt



ABC GmbH Bad Lauchstädt



ABC GmbH Bad Lauchstädt
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ABC GmbH Bad Lauchstädt

Onlinespeicher:



ABC GmbH Bad Lauchstädt

E-Mail
Posteingang:



ABC GmbH Bad Lauchstädt



ABC GmbH Bad Lauchstädt



ABC GmbH Bad Lauchstädt



ABC GmbH Bad Lauchstädt



ABC GmbH Bad Lauchstädt

Was kostet das neue Meldeportal?

• Die Nutzungsgebühr wird bezogen auf zwei Anwendergruppen für eine 
Laufzeit von 36 Monaten im Voraus erhoben. Für den Austausch von 
Meldungen für eine Betriebsnummer werden 36,00 Euro und für den 
Austausch von Meldungen für mehrere Betriebsnummern 99,00 Euro netto 
jeweils zzgl. gültiger MwSt. berechnet. Alle Nutzer können beliebig viele 
Meldungen mit den Sozialversicherungsträgern austauschen.

• Die Nutzung des SV-Meldeportals ist in den Jahren 2023 und 2024 
kostenfrei, sofern sich Arbeitgeber und deren Dienstleistungspartner bis 
zum 31.03.2024 als Nutzer registrieren. Erst ab 2025 ist für diese Anwender 
die Nutzung des SV-Meldeportals kostenpflichtig. Ab dem 01.04.2024 wird 
die Nutzungsgebühr allen neu registrierten Arbeitgebern sofort in 
Rechnung gestellt.



ABC GmbH Bad Lauchstädt

Zuwendungen im ÖD



ABC GmbH Bad Lauchstädt

2.1  Lohnarten, die als Basis für die Berechnung 
dienen

Bitte Beachten Sie, dass nur 
Lohnarten in die 
Zuwendungsberechnung 
einfließen, welche in 
den festen Bezügen des 
Beschäftigten hinterlegt wurden. 
Eine Ausnahme stellt lediglich der 
Aufschlag für Urlaub und 
Krankheit dar. 



ABC GmbH Bad Lauchstädt

2.2 Lohnarten für den Abruf der Zuwendung

Die Lohnart ist weiterhin als 
ZVK-pflichtiges Regelentgelt 
einzustellen. 



ABC GmbH Bad Lauchstädt

Lohnarten für den Abruf der Zuwendung

Die Lohnart ist weiterhin als 
ZVK-pflichtiges Regelentgelt 
einzustellen. 



ABC GmbH Bad Lauchstädt

Lohnarten für den Abruf der Zuwendung

Die Zuwendung, die für Zeiten 
gezahlt wurde, in denen keine 
ZVK-Versicherungspflicht 
bestand (z.B. Mutterschutz)

Die Lohnart ist nicht ZVK-pflichtig



ABC GmbH Bad Lauchstädt

Lohnarten für den Abruf der Zuwendung

Die Zuwendung, die für Zeiten 
gezahlt wurde, in denen keine 
ZVK-Versicherungspflicht 
bestand (z.B. Mutterschutz), 
erhält unter <Lohnarten: 
Faktoren> den Betragsabruf 
„Zuwendung (ZVK-Frei)“. 



ABC GmbH Bad Lauchstädt

3. Einstellungen Mandantenstamm

Der Haken 
„Zuwendungsanspruch bei 
Teilmonat aus 
Ausbildungsverhältnis“ ist zu 
setzen, 
damit eine anteilige 
Zuwendungsberechnung für 
Ausbildungs- und 
Beschäftigungszeiten 
durchgeführt wird. 



ABC GmbH Bad Lauchstädt

4. Überprüfung der verwendeten 
Tariftabelle

Die Daten hierfür finden Sie 
unter <Datenstamm: Tabellen: 
Tariftabellen: 
Vergütungsgruppenzulagen>. 
Wählen Sie die aktuelle 
Tarifgültigkeit für die jeweilige 
Tarifgruppe aus (z.B. 04/2019). 
In der Spalte „Zuwendung in %“ 
befindet sich der 
Bemessungssatz für die 
jeweilige Vergütungsgruppe. 



ABC GmbH Bad Lauchstädt

5. Überprüfung der ZVK-Konstanten



ABC GmbH Bad Lauchstädt

5. Überprüfung der ZVK-Konstanten



ABC GmbH Bad Lauchstädt

6. Erstellen und Prüfen der 
Vorschlagsliste

<Extras: Tarif: Zuwendung>

Hinweis: 
Die Standardprogrammierung ist die 
Zuwendungsberechnung für den Monat 
November und kann auch erst im 
November durchgeführt werden. 



ABC GmbH Bad Lauchstädt

7. Übernahme der Bruttolohndaten 
und Abrechnung

• Im Rahmen der Bruttoentgeltfindung wird die Zuwendung in die Erfassung 
übernommen. Dabei werden die entsprechenden Beträge für jeden Arbeitnehmer 
erneut abgerufen. 

• Sie erhalten nun das endgültige Protokoll über die Zuwendungsberechnung jedes 
Arbeitnehmers. Sobald die Erfassung abgeschlossen ist, kann die Abrechnung wie
gewohnt erfolgen. 



ABC GmbH Bad Lauchstädt

Texte als Zusatzinformation auf 
dem Lohnschein



ABC GmbH Bad Lauchstädt

1. Mandantenstamm

Datenstamm>
Mandant>
Status



ABC GmbH Bad Lauchstädt

2. Bruttolohnerfassung



ABC GmbH Bad Lauchstädt

Platzierung auf dem Lohnschein



ABC GmbH Bad Lauchstädt

3. Textlohnart



ABC GmbH Bad Lauchstädt

3. Textlohnart



ABC GmbH Bad Lauchstädt

3. Textlohnart



ABC GmbH Bad Lauchstädt



ABC GmbH Bad Lauchstädt

Mehrfachbeschäftigung



ABC GmbH Bad Lauchstädt



ABC GmbH Bad Lauchstädt



ABC GmbH Bad Lauchstädt



ABC GmbH Bad Lauchstädt



ABC GmbH Bad Lauchstädt



ABC GmbH Bad Lauchstädt



ABC GmbH Bad Lauchstädt
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1 Arbeiten zum Jahreswechsel 
in der Personalabrechnung   

1.1 Installation 
Aktualisieren Sie Ihre Software mit dem Online-Update 2024.1.0. Beachten Sie bitte, dass es 
sich um ein Pflichtupdate handelt! Spielen Sie das Onlineupdate möglichst nach der 
Monatsübernahme ein. Die Version 2024.1.0 enthält alle Änderungen aus den vorangegangenen 
Updates seit 2023.1.0. 

Inhalt des Onlineupdates sind die gesetzlichen Änderungen zum Jahreswechsel (unter 

anderem neue Datensatzversionen für DEÜV-Meldungen und EEL-Bescheinigungen, 
Kernprüfungen in den Meldeverfahren, Lohnsteuerberechnung 2024).  

Die Beschreibung zum Service Pack wird aufgrund des Funktionsumfangs in Form einer 
Updatebeschreibung geliefert. Die Updatebeschreibung finden Sie in unserer 
Wissensdatenbank unter der ID 211254. 

 

1.2 Bereich Lohnsteuer 

Arbeitsaufgaben Im Abrechnungssystem 

Durchführen des Lohnsteuer-

Jahresausgleichs 

Automatisch zur Dezemberabrechnung (empfohlene 

Einstellung unter <Mandant: Konfiguration: Allgemein - 

„nur pos. Beträge verrechnen“>) 

Verwenden Sie für die Dezemberabrechnung bitte die 

Version 2023.4.1 oder eine noch aktuellere Version.  

Hinweis an die betroffenen Arbeitnehmer, 

dass gegebenenfalls Freibeträge neu 

beantragt werden müssen 

Im Januar unter <Auswertung: Bescheinigungswesen> 

die „Bescheinigung zur Überprüfung der ELStAM“ 

aufrufen und gegebenenfalls Arbeitnehmern zur 

Verfügung stellen 

Ausfertigen der Lohnsteuerbescheinigung 

(Standard: nach der Januarabrechnung, 

Vorwegabrechnung genügt) 

 

Empfehlung: Erstellung nach der 

Dezemberabrechnung – Einstellung des 

Erstellungsmonats im Mandantenstamm. 

Erstellung über den monatlichen Meldelauf im 

Formular Sage HR DATA Service 

 

Nach erfolgreichem Protokollabruf 

Lohnsteuerbescheinigungen ausdrucken und den 

Beschäftigten zur Verfügung stellen 
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Nachtragen der steuerlichen 

Identifikationsnummern aller 

Arbeitnehmer. Die Ident-Nummer wird ab 

2023 für die Lohnsteuerbescheinigung 

zwingend erforderlich. Für Minijobber mit 

Pauschalbesteuerung ist die Ident-Nummer 

Bestandteil der DEÜV-Meldung.  

Klassischer Arbeitnehmer: <Steuer/ SV: ELSTAM> 

Arbeitnehmer PLUS: <Angaben zur Person: 

Persönliches> 

Feststellen der Bemessungsgrundlage für 

Lohnsteuer bei Gestellung von KFZ mit 

Privatnutzung 

Gegebenenfalls nachträglich erfolgte 

Sonderausstattungen des Fahrzeugs berücksichtigen 

Steuerermäßigungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge 

durch Minderung des Listenpreises  

• Halbierung des Listenpreises für Elektro- und 

Hybridfahrzeuge, die zwischen 2019 und 2021 

angeschafft wurden  

• Viertelung des Listenpreises für CO2-emissionsfreie 

Fahrzeuge bis 60.000 EUR Listenpreis, die zwischen 

2019 und 2031 angeschafft wurden 

• Verschärfte Kriterien bei Anschaffung ab 2022 

beachten (Mindestreichweite, Grenze für CO2-

Ausstoß) 

Änderung der Sachbezugswerte nach der SV-

Entgeltverordnung 

Ändern der Faktoren in den Lohnarten für Unterkunft 

und Verpflegung. Importieren der aktuellen Rili.zip ins 

Reisekostenabrechnungssystem. 

Betrag der Basisabsicherung für die private 

Kranken- und Pflegeversicherung in den 

Arbeitnehmerstamm übernehmen 

Klassischer Arbeitnehmer: <Steuer/ SV: Kassen> 

Arbeitnehmer PLUS: <Abrechnungsdaten: Grunddaten> 

Prüfung offener Darlehen auf entstehende 

geldwerte Vorteile aus der Zinsverbilligung 

Klassischer Arbeitnehmer: <Extras: Darlehen> 

Arbeitnehmer PLUS: <Abrechnungsdaten: Darlehen> 

 

1.3 Bereich Sozialversicherung 

Arbeitsaufgaben Im Abrechnungssystem 

Erstellen der DEÜV-Jahresmeldungen im 

Januar. Spätester Abgabetermin ist der 15. 

Februar! 

Automatisch mit dem monatlichen DEÜV-Lauf nach 

der Januarabrechnung. 

Nach Versand Meldebescheinigungen ausdrucken und 

den Beschäftigten aushändigen. 

Erstellen der UV-Jahresmeldungen im 

Januar. Spätester Abgabetermin ist der 15. 

Februar! 

Automatisch mit dem monatlichen DEÜV-Lauf nach 

der Januarabrechnung. 
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Umstellung der bisherigen Midijobber mit 

Entgelt zwischen 450 und 520 EUR 

(Übergangsregelung zum 

Übergangsbereich) ab 01.01.2024 

 

Grund:  

Zum 31.12.2023 endet die 

Übergangsregelung zum Übergangsbereich, 

nach der SV-pflichtig Beschäftigte mit 

Entgelten unter der Geringfügigkeitsgrenze 

weiterhin versicherungspflichtig bleiben 

konnten. 

Steigt das Entgelt nicht auf einen Wert über der neuen 

Geringfügigkeitsgrenze (2024: 538 EUR), ist der 

Personengruppenschlüssel auf 109 zu ändern, der 

Beitragsgruppenschlüssel auf 6100 umzustellen und 

als Krankenkasse die Minijobzentrale zuzuordnen. 

Beitragsgruppe unter <Arbeitnehmer: Steuer/ SV: 

Kassen> ab Oktober 2022 anzupassen. Spätere 

Befreiungsanträge führen zur Befreiung ab dem 

Folgemonat.  

Klassischer Arbeitnehmer: <Steuer/ SV: Tätigkeit> und 

<Steuer/ SV: Kassen> 

Arbeitnehmer PLUS: <Abrechnungsdaten: 

Grunddaten> 

Prüfen der U1-Umlagepflicht 

Festlegen der Umlagekombination 

Festlegen der Verrechnungsart (nach 

Absprachen mit den Krankenkassen) 

<Mandant: Konfiguration: Allgemein: Umlagepflicht> 

<Datenstamm: Krankenkassen> 

Prüfen der Krankenversicherungspflicht/ -

freiheit der Beschäftigten 

Feststellen des regelmäßigen Jahres-

arbeitsentgelts (JAE) 

Erstellen der Ab-/ Anmeldungen bei Über-

schreiten/ Unterschreiten der JAE-Grenze 

<Jahresabschluss: Statusprüfung> 

Unterrichten der Beschäftigten bei 

Überschreiten der JAE-Grenze, Hinweis auf 

obligatorische Weiterversicherung als 

freiwilliges Mitglied der gesetzlichen 

Krankenkasse 

Unterrichten der Beschäftigten bei 

Unterschreiten der JAE-Grenze 

 

Anfordern der Beitragsbescheinigungen 

freiw. Mitglieder einer gesetzl. 

Krankenkasse (wenn keine 

Beitragsabführung durch AG) und 

Privatversicherter für den 

Arbeitgeberzuschuss 

 

Prüfen und Vervollständigen der 

Betriebsdaten 

Grund: Im Jahr 2024 ist eine 

Bestandsmeldung für alle abgerechneten 

Betriebsnummern zu erstellen. Hierfür 

müssen sowohl die Rechtsform als auch die 

zugehörige Unternehmensnummer gepflegt 

sein.  

<Mandant: Firma: Betriebsstätten: Betriebsdaten> 
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1.4 Bereich Unfallversicherung 

Arbeitsaufgaben Im Abrechnungssystem 

Prüfen der aktuellen Unternehmensnummer 

und PIN bei Ihrer Berufsgenossenschaft 

<Mandant: Konfiguration: BG>. 

Für jede verwendete Unternehmensnummer ist die von 

der Berufsgenossenschaft mitgeteilte PIN zu 

verwenden. Im Normalfall erhalten Sie die PIN nur 

einmal und ändern sie in den Folgejahren nicht mehr. 

Ab 2023 gilt im UV-Meldeverfahren die neue 

Unternehmensnummer. Die Nummer wurde mit den 

Stammdaten für 2023 elektronisch zurückgemeldet 

und bei der Übernahme des DSSD in den 

Mandantenstamm übernommen. Die bisher 

verwendete PIN gilt weiterhin.  

Erstellen der elektronischen 

Stammdatenabfrage 

Menüpunkt <Meldungen: Berufsgenossenschaft: 

Stammdatenabfrage> 

Rechtzeitig VOR der Januarabrechnung 2024. 

Anfrage für 2024 ab 01.11.2023 möglich. 

Für DATA Service-Anwender wird die Anfrage nach 

dem Erstellen unmittelbar versendet.  

Übernahme der elektronischen 

Stammdatenantwort 

Menüpunkt <Meldungen: Berufsgenossenschaft: 

Rückmeldungen> 

Erstellung des elektronischen 

Lohnnachweises 

Menüpunkt <Meldungen: Berufsgenossenschaft: 

elektronischer Lohnnachweis> 

Für DATA Service-Anwender wird der eLN nach dem 

Erstellen unmittelbar versendet. 

 

1.5 Sonstige Personalarbeit 

Arbeitsaufgaben Im Abrechnungssystem 

Erstellen, drucken bzw. archivieren von 

abrechnungsrelevanten Unterlagen nach 

der Dezemberabrechnung (ist auch nach der 

Januarabrechnung noch möglich) 

Jahreslohnkonten 

Jahreslohnjournal 

Resturlaubsliste 

Menüpunkt <Jahresabschluss> sowie <Auswertung: 

Statistiklisten> 

Behandlung der Statistikspeicher beim 

Wechsel vom Dezember in den Januar (z.B. 

Löschen des Jahreskontingents an freien 

Sollte die Abfrage zur Behandlung der Speicher vom 

Benutzer ausgeblendet worden sein, kann sie unter 
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Stunden, Weiterführen von 

Arbeitszeitkonten über den Jahreswechsel 

hinaus) 

<Mandant: Konfiguration: Programm> wieder aktiviert 

werden. 

Aktualisierung der betrieblichen 

Regelungen für die Gewährung eines 

Arbeitgeberzuschusses zur betrieblichen 

Altersvorsorge.  

Alle Verträge, bei denen der Arbeitgeber 

durch Entgeltumwandlung des 

Arbeitnehmers Sozialversicherungsbeiträge 

einspart, sind seit 2022 zu bezuschussen. 

Klassischer Arbeitnehmer: <Extras: Vorsorge>  

Arbeitnehmer PLUS: <Entgelte: Betriebliche 

Altersversorgung> 

Ändern der ZVK-Konstanten (Aktualisierung 

der Steuerfreigrenze nach § 3 Nr. 56 EStG, 

Bemessungsgrenzen, Prozentsätze für 

Umlagen, Zusatzbeitrag und 

Sanierungsgeld) 

<Datenstamm: Vorgaben: Konstanten: ZVK> 

Durchführen der Jahresmeldungen zur 

entsprechenden Zusatzversorgungskasse(n) 

(DATÜV) frühestens ab Januar 2024 

Menüpunkt <Meldungen: DATÜV/ ZVE> 

Meldemonat unter <Mandant: Tarif/ ÖD: DATÜV> 

einstellen 

Meldungen über die Bruttoverdienste an die 

zentrale Zulagenstelle 

<Extras: Zusätzliche Listen: ZUSY-Meldungen> 

 

1.6 Buchhalterische Aufgaben 

Arbeitsaufgaben Im Abrechnungssystem 

Ermittlung der Zerlegungsgrundlage der 

Gewerbesteuer. Sind mehrere Gemeinden 

für ein Unternehmen zuständig, muss die 

Gewerbesteuer auf alle Gemeinden zerlegt 

werden, in denen sich Betriebsstätten 

befinden. 

Gewerbesteuerzerlegungsliste unter <Extras: 

Zusätzliche Listen> 

Bildung von Rückstellungen für 

Urlaubsansprüche 

<Jahresabschluss: Urlaubsrückstellung> 
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Sage GmbH 
Franklinstraße 61 – 63 
60486 Frankfurt am Main 

+49 69 50007-0 
info@sage.de 

www.sage.com 



 
Zusatzversorgungskasse 
 
  

 

 
Kommunaler Versorgungsverband Sachsen-Anhalt 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Grenzwerte 2024  DER  GESCHÄFTSFÜHRER 
 

 

 

 

 

 

Art Betrag 
 

Zeitraum 
 

 

Grenzwert für das zusatzversorgungspflichtige Ent-

gelt nach § 62 Abs. 2 S. 3 der ZVK-Satzung   

(2,5-facher Wert der monatlichen Beitragsbemessungs-

grenze der Rentenversicherung Ost) 

 

18.625,00 € 

37.250,00 € 

monatlich 

im Zuwendungsmonat 

   

 

Grenzwert für die Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 63 EStG  

(8 % der Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen 

Rentenversicherung - bis zu diesem Betrag können die 

Aufwendungen des Arbeitgebers und ggf. Arbeitnehmers 

zum Zusatzbeitrag sowie für eine Entgeltumwandlung 

steuerfrei eingezahlt werden) 

 

Sozialversicherungsfrei sind die Aufwendungen nur bis  

4 % der BBMG. 

 

7.248,00 € 

604,00 € 

 

 

 

 

 

3.624,00 € 

302,00 € 

 

 

jährlich 

monatlich 

 

 

 

 

 

jährlich 

monatlich 

 

   

 

Grenze für steuerfreien Teil der Umlage 

nach § 3 Nr. 56 EStG 

(3 % der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen 

Rentenversicherung) 

 

 

2.718,00 € 

226,50 € 

 

 

jährlich 

monatlich 

 

   

 

Mindestbeitrag für die Entgeltumwandlung nach § 1a 

Abs. 1 S. 4 BetrAVG (1/160 der Bezugsgröße nach § 18 

Abs.1 SGB IV) 

 

 

265,13 € 

22,09 € 

 

 

jährlich 

monatlich 

 

   

 

Grenzbetrag für die zusätzliche Umlage nach § 76 der 

Satzung (Grundlage für die Berechnung bildet immer der 

TVöD/VKA; im Tarifgebiet Ost auch für die Krankenhäu-

ser, die den TVöD/K anwenden) 

 

 

01.01.2024 – 29.02.2024 

8.094,46 € 

ab 01.03.2024 

8.778,71 € 

13.324,33 € 

 

 

monatlich 

 

monatlich 

im Zuwendungsmonat 



2021 2022 2023 2024
Art Zeitraum Betrag Betrag Betrag Betrag

gesetzliche Rechengrößen
BBMG RV-West monatlich 7.100,00 € 7.050,00 € 7.300,00 € 7.550,00 €

jährlich 85.200,00 € 84.600,00 € 87.600,00 € 90.600,00 €

BBMG RV-Ost monatlich 6.700,00 € 6.750,00 € 7.100,00 € 7.450,00 €
jährlich 80.400,00 € 81.000,00 € 85.200,00 € 89.400,00 €

Bezugsgröße SV West monatlich 3.290,00 € 3.290,00 € 3.395,00 € 3.535,00 €

Bezugsgröße SV Ost monatlich 3.115,00 € 3.150,00 € 3.290,00 € 3.465,00 €

Grenzwert für das zvk-pflichtige Entgelt nach ZVK-Satzung monatlich 16.750,00 € 16.875,00 € 17.750,00 € 18.625,00 €
2,5*monatl. BBMG RV-Ost im Zuwendungsmonat 33.500,00 € 33.750,00 € 35.500,00 € 37.250,00 €

Grenzwert für Steuerfreiheit nach §3 Nr.63 EStG
8% BBMG RV-West für steuerfrei AG/AN Zusatzbeitrag jährlich 6.816,00 € 6.768,00 € 7.008,00 € 7.248,00 €

monatlich 568,00 € 564,00 € 584,00 € 604,00 €
4% BBMG RV-West für SV-frei AG/AN Zusatzbeitrag jährlich 3.408,00 € 3.384,00 € 3.504,00 € 3.624,00 €

monatlich 284,00 € 282,00 € 292,00 € 302,00 €

Grenzwert für Steuerfreiheit nach §3 Nr.56 EStG jährlich 2.556,00 € 2.538,00 € 2.628,00 € 2.718,00 €
3% BBMG RV-West für steierfreie AG-Umlage monatlich 213,00 € 211,50 € 219,00 € 226,50 €

Mindestbeitrag Entgeltumwandlung nach BetrAVG jährlich 246,75 € 246,75 € 254,63 € 265,13 €
1/160 der Bezugsgröße monatlich 20,56 € 20,56 € 21,22 € 22,09 €

ab 01.04.2022 ab 01.04.2023 ab 01.03.2024
Grenzwert für zusätzliche Umlage laut Satzung monatlich 7.951,34 € 7.951,34 € 8.094,46 € 8.778,71 €

im Zuwendungsmonat 11.821,26 € 11.821,26 € 12.285,76 € 13.324,33 €

www.bundesregierung.de
www.kvsa-magdeburg.de
alle Werte ohne Gewähr
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